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Harald Bock 
Unternehmensberatung 
Weinbergstraße 4 
97265 Hettstadt 

Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB)  

§1 Allgemeines und Geltungsbereich 

Unternehmensberatung Harald Bock - im folgenden Auftragsnehmer genannt - ist auf dem Gebiet Software-Entwicklung, Software-
Design, IT-Beratung, IT-Support, Netzwerke, Training, Sicherheit, Datensicherung, Web-Design und Web-Programmierung aktiv. Die 
Berufsausübung erfolgt unter Anwendung moderner Kenntnisse und Erfahrungen. Die nachstehenden Allgemeinen Bedingungen 
gelten für alle Aufträge und Dienstverträge in oben genannten Bereichen, soweit sich nicht aus dem Angebot des Auftragnehmers 
oder aus schriftlich erfassten Vereinbarungen der beteiligten Vertragspartner etwas anderes ergibt. 

Es gilt die zum Zeitpunkt der Bestellung gültige Fassung. Abweichende Regelungen bedürfen der Schriftform. 

§2 Angebot und Vertragsschluss 

Ein vorliegendes Angebot gilt für 30 Tage. Ist bis zu diesem Zeitpunkt kein Vertragsabschluss erfolgt, so ist der Auftragnehmer nicht 
mehr an das Angebot gebunden. Der Umfang der vom Auftragnehmer zu erbringenden Lieferungen, Leistungen und Preise wird 
allein durch schriftlichen Vertrag festgelegt. 

Der Auftragnehmer behält sich die durch rechtliche oder technische Normen zwingend bedingte Abweichungen von den 
Angebotsunterlagen bzw. von der Auftragsbestätigung vor. Rechte und Pflichten aus dem Vertrag sowie der Vertrag selber können 
nicht an Dritte übertragen werden. 

§3 Eigenschaften und Leistungen 

Die ausdrückliche Zusicherung von Leistungsmerkmalen oder Eigenschaften bedarf der schriftlichen Bestätigung durch den 
Auftragnehmer. Individuelle Angebote bedürfen der Schriftform. Besondere Bedingungen und Nebenabreden haben nur Gültigkeit, 
wenn sie schriftlich vorliegen. 

Aufgabenstellung, Vorgehensweise und die Arbeitsergebnisse sind durch ein Angebot des Auftragsnehmers festgelegt, soweit sie 
nicht anderweitig schriftlich geregelt sind. Ergänzungen und Erweiterungen erfordern eine besondere schriftliche Vereinbarung. 

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, interne Informationen vertraulich zu behandeln und Stillschweigen über erlangte  Betriebs- und 
Geschäftsgeheimnisse zu bewahren. Auftragnehmer und Auftraggeber verpflichten sich zur gegenseitigen Loyalität.  

§4 Vertragsdauer, Auftragsende und Kündigung 

Die Vertragsdauer wird durch den beiderseitigen Vertrag festgelegt. Der Vertrag kann jederzeit unter Einhaltung einer Frist von 
sechs Wochen durch eine schriftliche Kündigung des Auftraggebers vorzeitig beendet werden, wenn dies betriebliche Gründe 
seitens des Auftraggebers erforderlich machen. Für diesen Fall regelt §649 BGB die Vergütung. 

Hat der Auftragnehmer die vereinbarte Leistung erbracht, erfolgt eine schriftliche Meldung an den Auftraggeber. Der Auftrag gilt 
als erfolgreich beendet, wenn 

a) der Auftragnehmer die schriftlich hinterlegten Arbeitsergebnisse dem Auftraggeber direkt übergeben oder die Übergabe 
schriftlich bestätigt wurde, oder 

b) der Auftraggeber eine Übergabe nach Punkt a) nicht innerhalb von vier Wochen schriftlich widerspricht. 

Gerät der Auftragnehmer in Verzug, so kann der Auftraggeber nach Verstreichen einer angemessenen Nachfrist vom Vertrag 
zurücktreten, wenn die vereinbarten Leistungen nach Ablauf der Frist nicht erbracht worden sind. Ereignisse höherer Gewalt 
erlauben dem Auftragnehmer, die vereinbarte Verpflichtung um die Dauer der Beeinträchtigung hinaus zu schieben. 

§5 Mitwirkungspflicht des Auftraggebers  

Der Auftraggeber verpflichtet sich, die Tätigkeit des Auftragnehmers in angemessener Weise zu unterstützen. Dazu zählen auch alle 
betrieblichen Voraussetzungen zum Erbringen der geforderten Leistungen des Auftragnehmers, soweit sie vertraglich geregelt sind. 
Werden solche Leistungen dem Auftragnehmer vorenthalten, so sind die nachweislich entstandenen Wartezeiten und zusätzlichen 
Aufwendungen des Auftragnehmers zusätzlich zu vergüten. 
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Unterlässt der Auftraggeber die vereinbarte Mitwirkung, so kann der Auftragnehmer nach Setzen einer angemessenen Nachfrist 
den Vertrag kündigen, behält aber den Anspruch auf Vergütung in Bezug auf §642 BGB. 

Gelieferte Ergebnisse dürfen nur für Zwecke des Auftraggebers verwendet werden. Falls Urheberrechte aus den Arbeitsergebnissen 
des Auftragnehmers entstanden sind, verbleiben sie beim Auftragnehmer. 

§6 Honorare und Kosten 

Das Entgelt für die Leistungen des Auftragnehmers richtet sich nach den jeweils vertraglich geregelten individuellen Verein-
barungen mit dem Auftraggeber.  Der Auftragnehmer hat auch Anspruch auf Vergütung seiner Auslagen, er kann angemessene 
Vorschüsse verlangen und die weitere Vertragserfüllung vom Ausgleich dieser Ansprüche abhängig machen. Beanstandet der 
Auftraggeber die Arbeit des Auftragnehmers, so berechtigt dies jedoch nicht das Zurückhalten von fälligen Zahlungen. Eine 
Aufrechnung gegen solche Forderung des Auftragnehmers ist ausgeschlossen. 

Bei längerfristigen Verträgen erfolgt eine Teil-Vergütung der Leistungen des Auftragnehmers jeweils am Monatsende für Leistungen 
über den abgelaufenen Monat. Sind Festpreise vereinbart, so wird je ein Drittel der Auftragssumme bei Abschluss des Vertrages, 
bei der Ablieferung der Leistung sowie nach der Abnahme der Leistung fällig. 

Das Honorar und andere fakturierten Beträge wie Nebenkosten und Spesen enthalten keine Umsatzsteuer; diese wird dem 
Auftraggeber ergänzend in Rechnung gestellt. 

Eine Rechnung wird innerhalb 14 Tagen und ohne Abzug fällig. Bei Zahlungsverzug werden Verzugszinsen fällig (5% über dem 
Basiszinssatz gemäß §247 BGB). 

§7 Gewährleistung und Haftung 

Die Ansprüche des Auftragnehmers gegen den Auftragnehmer bei Mängeln richten sich nach den gesetzlichen Regelungen 
innerhalb der gesetzlichen Fristen, soweit sich durch nachstehende Regelungen keine Abweichungen ergeben. 

Schadenersatzansprüche außerhalb der Gewährleistung kann der Auftraggeber gegenüber dem Auftragnehmer nur bei grob 
fahrlässigem Verhalten oder Vorsatz geltend machen. Diese richten sich in der Höhe nach den bei Vertragsabschluss typischerweise 
vorhersehbaren Schäden. Der Haftungsausschluss kann nicht angewendet werden bei Personenschäden oder bei nicht einhalten 
wesentlicher Vertragspflichten. 

§8 Datenschutz 

Die Unternehmensberatung Harald Bock weist den Auftraggeber darauf hin, dass die im Rahmen des Vertragsschlusses 
aufgenommenen Daten gemäß dem Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) und dem Teledienstedatenschutzgesetz (TDDSG) von der 
Unternehmensberatung Harald Bock zur Erfüllung der Verpflichtungen aus dem Vertrag erhoben, verarbeitet und genutzt werden. 

Zum Zweck von Bonitätsprüfungen können diese Daten auch an beauftragte und gemäß § 11 BDSG ausgesuchte Partner des 
Auftragnehmers übermittelt werden. Nach endgültigem Abschluss des Auftrages werden die über die zur Vertragserfüllung 
hinausgehenden nötigen Daten restlos von allen Datenträgern entfernt. 

Auf Wunsch des Kunden können Daten gegen Gebühr weiterhin gespeichert bzw. auf Sicherungsmedien überspielt werden. Der 
Auftragnehmer  verpflichtet sich, Informationen über Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse des Kunden vertraulich zu behandeln. 
Eine Weitergabe der Daten an Dritte ist beiderseits ausdrücklich untersagt. 

§9 Sonstiges 

Sollten eine oder mehrere Regelungen dieser AGB unwirksam sein, so zieht dies nicht die Unwirksamkeit des gesamten Vertrages 
nach sich, die unwirksame Regelung wird durch die einschlägige gesetzliche Regelung ersetzt, die den gleichen wirtschaftlichen 
Zweck erfüllt. 

Würzburg (Bayern) ist ausschließlicher Gerichtsstand, es gilt deutsches Recht. 

Würzburg, 12.02.2010 


